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Sozialgesetzbuch (SGB)
- Gesetzliche Krankenversicherung -
SGB V

§ 20 Prävention und Selbsthilfe

(1)  1 Die Krankenkasse soll in der Satzung Leistungen zur primären Prävention vor-
sehen, die die in den Sätzen 2 und 3 genannten Anforderungen erfüllen.  2 Leistun-
gen zur Primärprävention sollen den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern
und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von
Gesundheitschancen erbringen.  3 Die Spitzenverbände der Krankenkassen be-
schließen gemeinsam und einheitlich unter Einbeziehung unabhängigen Sachver-
standes prioritäre Handlungsfelder und Kriterien für Leistungen nach Satz 1, insbe-
sondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten und Methodik.

(2)  1 Die Krankenkassen können den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung durchführen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
2 Die Krankenkassen arbeiten bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefah-
ren mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen und unterrichten
diese über die Erkenntnisse, die sie über Zusammenhänge zwischen Erkrankungen
und Arbeitsbedingungen gewonnen haben.  3 Ist anzunehmen, dass bei einem Ver-
sicherten eine berufsbedingte gesundheitliche Gefährdung oder eine Berufskrankheit
vorliegt, hat die Krankenkasse dies unverzüglich den für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Stellen und dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen.

(3) Die Ausgaben der Krankenkasse für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach den
Absätzen 1 und 2 sollen insgesamt im Jahr 2000 für jeden ihrer Versicherten einen
Betrag von fünf Deutschen Mark umfassen; sie sind in den Folgejahren entspre-
chend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs.
1 des Vierten Buches anzupassen.

(4)  1 Die Krankenkasse soll Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen
fördern, die sich die Prävention oder die Rehabilitation von Versicherten bei einer der
im Verzeichnis nach Satz 2 aufgeführten Krankheiten zum Ziel gesetzt haben.  2 Die
Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheitlich ein
Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei deren Prävention oder Rehabilitation eine För-
derung zulässig ist; sie haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und Vertreter
der für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Spitzenorga-
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nisationen zu beteiligen.  3 Die Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen
gemeinsam und einheitlich Grundsätze zu den Inhalten der Förderung der Selbsthil-
fe; eine über die Projektförderung hinausgehende Förderung der gesundheitsbezo-
genen Arbeit von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen durch Zu-
schüsse ist möglich.  4 Die in Satz 2 genannten Vertreter der Selbsthilfe sind zu be-
teiligen.  5 Die Ausgaben der Krankenkasse für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach Satz 1 sollen insgesamt im Jahr 2000 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag
von einer Deutschen Mark umfassen; sie sind in den Folgejahren entsprechend der
prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des
Vierten Buches anzupassen.


